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Unterrichtung
durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Bekanntmachung von Rechenschaftsberichten politischer Parteien für das 
Kalenderjahr 2015 (2. Teil – Übrige anspruchsberechtigte Parteien, Band II) 

Gemäß § 23 Absatz 2 Satz 3 des Parteiengesetzes (PartG) werden die Rechenschaftsberichte der Parteien als 
Bundestagsdrucksache verteilt. Der zweite Teil dieser Veröffentlichung enthält Rechenschaftsberichte der nicht 
im Deutschen Bundestag vertretenen, nach dem Parteiengesetz aber ebenfalls anspruchsberechtigten Parteien. 
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Wählerstimmenkonto zum Stichtag 31. Dezember 2016 (§ 19a Absatz 2 
Satz 2 PartG). Band I des zweitens Teils ist als Bundestagsdrucksache 18/13030 veröffentlicht worden. 
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Die Veröffentlichung des Rechenschaftsberichts der ebenfalls anspruchsberechtigten Familien-Partei Deutsch-
lands erfolgt sobald wie möglich als Band III des zweiten Teils. 

Die Veröffentlichung der Rechenschaftsberichte als Bundestagsdrucksache erfolgt grundsätzlich unabhängig 
von der Vorschriftsmäßigkeit der Rechnungslegung nach dem Parteiengesetz. Diese wird gemäß § 23a PartG 
gesondert geprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung findet Eingang in den Bericht gemäß § 23 Absatz 4 Satz 1 PartG 
über die Entwicklung der Parteienfinanzen sowie über die Rechenschaftsberichte der Parteien. 

Berlin, den Dezember 2017 

Dr. Wolfgang Schäuble 
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